
Arbeitsgericht Frankfurt am Main 

Az.: 16 Ca 6535/18 

Verkündet am: 
22_ Januar 2019 

gez_ 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

Im Namen des Volkes 

Urt;eil 

ln dem Rechtsstreit 

Proz_-ßev_: 

DGB Rechtsschutz GmbH, Büro Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Straße 69 - 77, 
60329 Frankfurt am Main 

gegen 

Klägerin 

Geschäftszeichen 

- 1193-18/cf/AW-

C. Flugdienst GmbH, 

Proz.-Bev.: 

hat das Arbeitsgericht Frankfurt am Main, Kammer 16, 
auf die mündliche Verhandlung vom 22. Januar 2019 

für Recht erkannt: 

Geschäftszeichen 

- 1038/18 -

1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der P�rteien durch die Kündigung der Beklagten vom
18. September 2018 nicht aufgelöst ist.

2. Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerin bis zum rechtskräftigen Abschluss des
Kündigungsschutzverfahrens als Flugbegleiterin weiter zu beschäftigen.

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

4. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.

5. - Der Wert des S�reitgegenstandes wird auf 6.843,80 EUR festgesetzt.
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3. Die Schulung dient der Vermittlung von theoretischen und

praktischen Kenntnissen für die Tätigkeit eines Flugbeglei

ters. Sie erfolgt mittels eines Lehrgangs.

[. . .] 

5. Vor Lehrgangsende entscheidet ein Ausschuss, dessen 

Mitglieder von C. bestimmt werden, nach Anhörung der 

Lehrer über das Lehrgangsergebnis. Grundlage für die 

Entscheidung bilden die Leistungen, das Verhalten und das 

Auftreten während des Lehrgangs.

6. Die Entscheidung des Ausschusses ist nicht anfechtbar.

[. . .] 

8. Zur Bestreitung der notwendigen Lebenshaltungskosten

zahlt C. dem Trainee pro Kalendermonat bzw. zeitanteilig 

€ 400,00 brutto.

13. Die Kosten .der Schulung in Höhe. von € 2. 400,-- übernimmt 

die C.

14. Bei vorzeitiger Beendigung des . Schulungsverhältnisses

durch Abbruch oder aus sonstigen, im Verschulden des 

Trainees liegenden Gründen, hat der Trainee C. alle. bis 

iu diesem Zeitpunkt entstandenen Schulungskosten in 

voller Höhe zu erstatten.
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15. Falls der Trainee den anschließenden Arbeitsvertrag nicht

annimmt, sind die kompletten Schulungskosten zurückzu-. 

zahlen.

Sie sind anteilig zurückzuzahlen, falls der Trainee das Ar

beitsverhältnis vor Ablauf von 6 Monaten kündigt, ohne 

dass Gründe aus der Sphäre der C. (z.B. ein ver

tragswidriges Verhalten der C.) ihn dazu veranlasst haben, 

oder das Arbeitsverhältnis von der C. aus 

verhaltensbedingten Gründen gekündigt wird.

[. . .] 

[. .. ]" 

Im Zeitraum vom 09. April 2018 bis zum 16. April 2018 absolvierte die Klägerin 

12 sog. ACM-Flüge. Im Rahmen der ACM-Flüge war die Klägerin zwar nicht 
. .

Teil der Crew, die für die Bereederung des Flugzeugs erforderlich ist, versorgte 

jedoch auch Passagiere mit Essen und Trinken. Im Schulungszeitraum wurde 

die Klägerin nach Ziff. 8 SV vergütet. Für die ACM-Flüge wurden der Klägerin 

zusätzlich Spesen gezahlt 

Mit Schreiben vom 07. September 2018 (Anlage B 3, BI. 42 d. A.) hörte die Be.:.

klagte die Personalvertretung zur beabsichtigten Probezeitkündigung an. 

Mit Kündigungsschreiben vom 18. September 2018 (Anlage B 2, BI. 41 d. A.), 

der Klägerin zugegangen am 19. September 2018, kündigte die Beklagte das 

Arbeitsverhältnis ordentlich zum 17. Oktober 2018, hilfsweise zum nächstmögli

chen Termin. 

Die Klägerin ist der Ansicht, dass der Schulungszeitraum im Hinblick auf den 

Sinn und Zweck der Wartezeit des KSchG auf diese anzurechnen sei, da die 
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die Klägerin grundsätzlich bezüglich des Schleppnetzantrags zu 2 die Kosten 

des Rechtsstreits zu tragen, da sie insofern vollumfänglich unterlegen ist. Aller

dings hat der Schleppnetzantrag zu 2 keinen eigenständigen Wert neben dem 

, Kündigungsschutzantrag zu 1. 

V. Bei der Festsetzung des Wertes des Streitgegenstandes gemäß § 61 Abs. 1 

i. V. m. § _46 Abs. 2 Satz 1 ArbGG i. V. m. §§ 2, 3, 4 Abs. 1 HS. 1, 5 HS 1 ZPO 

auf 6.843,80 EUR werden der Kündigungsschutzantrag zu 1 nach dem Rechts

gedanken des § 43 Abs. 2 Satz 1 HS. 1 GKG mit einem Bruttovierteljahresge

halt i..H. v. 5.132,85 EUR sowie der Weiterbeschäftigungsantrag zu 3 mit einer. 

Bruttomonatsvergütung i. H. v. 1.710,95 EUR berücksichtigt, wohingegen der 

Schleppnetzantrag zu 2 keinen eigenständigen Wert neben dem Kündigungs

schutzantrag zu 1 hat.

VI, Eine Entscheidung über die Zulassung der Berufung gemäß. § 64 Abs. 3a 

Satz 1 ArbGG ist hinsichtlich des Kündigungsschutzantrags zu 1 sowie des 

Schleppnetzantrags zu 2 im Hinblick auf die Statthafligkeit der Berufung gegen 

das Urteil gemäß § 64 Abs. 2 lit. c) ArbGG und bezüglich des Weiterbeschäfti

gungsantrags zu 3 aufgrund der Unteilbarkeit des Streitgegenstandes entbehr

lich. 
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